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LfDI  Baden-Württemberg · Postfach  10 29 32· 70025 Stuttgart

Per E-Mail :

Herrn 
██████  ███

Datum
Name

██████
███████

28. Juli 2021
LfDI BW
███████ ▍▋
████ ▍█ ██
(Bitte bei Antwort angeben)

Informationsfreiheit:  Antrag  vom 31. März 2021 an die Stadt Furtwangen  im 
Schwarzwald
Ihre  E-Mail  vom 14. Juni  2021(FragDenStaat  #217075)

Sehr geehrter  Herr ███,

vielen  Dank  für Ihr  Schreiben.

Wir haben  uns an die Stadt gewandt  und diese gebeten, Ihren Antrag  nach dem 
Landesinformationsfreiheitsgesetzes  (LIFG)  zu bearbeiten.

Grundsätzlich  ist die Videoüberwachung eines öffentlichen  Bereiches durch nicht-
öffentliche  Stellen  nur unter  sehr engen  Voraussetzungen überhaupt  erlaubt. Einer 
Genehmigung  durch die Stadt bedarf  es nicht.

Mit  freundlichen  Grüßen
Im Auftrag
des Landesbeauftragten  für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit  Baden-Württemberg


